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Vorwort 

Am 5. Mai 1970 ist der Verfasser dieses Werkes an den Folgen eines 
am 8. Februar dieses Jahres erlittenen VerkehrsunfaUs gestorben. Es 
war ihm noch ver:gönnt, tdas Werk abzuschließen und die Durchsicht der 
Druckfahnen vorzunehmen, wobei er bis etwa 1. Januar 1970 die Ge-
setzgebung berücksichtigen konnte. Die Umbruchdurchsicht wurde mit 
freundlicher Unterstützung des Verlages durch die Familie besorgt. 

Über das im Vorwort zu Band I angekündigte Sachverzeichnis hinaus 
sind •auch ein Namen- und ein Gesetzesverzeichnis für beirde Bände er-
stellt worden. Für die Anfertigung und die große damit verbundene 
Mühe möchte ich im Namen der Farnnie Herrn Referendar Klaus Leske, 
Berlin, herzlich danken. 

Dieses umfangreiche Werk hätte nicht herausgebracht und glücklich 
zu Ende .geführt werden können ohne den unermüdlichen Einsatz des 
Inhabers des Verlages Duncker & Humblot, Herrn Ministerilalrat a. D. 
Dr. Johannes Broermann. Ihm auch an dieser Stelle sehr herzlich und 
verbindliehst für seine jahrelange Mühewaltung im Namen der Familie 
zu danken, ist .ganz im Sinne meines Onkels, der es nicht mehr selbst 
tun k!ann. Man wird dankbar sagen können, daß Herr Dr. Broermann 
durch die Übernahme dieses Werkes in seinen Verlag meinem Onkel 
die größte Freude seines Alters bereitet hat. 

Zugleich gilt der Dank den Mitarbeitern des Verlages, besonders 
Herrn Dieter H. Kuchta, und der Druckerei für ihre vorzügliche Lei-
stung. 

Möchte dieses Werk, das die Summe des im Dienste der Verwaltung 
in praktischer Tätigkeit wie in Forschung und Lehre .gestandenen Le-
bens von Wilhelm Merk darstellt, dazu heitragen, ·dem Recht und 
der Gerechtigkeit in einer, auch dem Nichtjuristen sich aufdrängenden, 
verwalteten Welt zu dienen. 

Marburg/Lahn, den 2. August 1970 Otto Merk 
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Drittes Buch 
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(Schlu13) 





Zweites Hauptstück 

Die Tätigkeitsgebiete der öflentlichen Verwallung 

Erster Abschnitt 

Die Tätigkeitsgebiete der ö:flentlichen 
Verwaltung im allgemeinen 

§ 40. Die Tätigkeitsgebiete der öffentlichen Verwaltung 

Nachdem im 1. Hauptstück betrachtet worden ist, in welchen Formen 
verwaltet wird, ist nunmehr zu erörtern, nach welchen sachlichen Rich-
tungen oder Gebieten die öffentliche Verwaltung des Staates wie auch 
der ihm eingeordneten sonstigen Verwaltungsträger im Sinne der früher 
getroffenen Abgrenzung- d. h. außerhalb der Gesetzgebung des Trägers 
der gesetzgebenden Gewalt und der Rechtspflege der Gerichte - als die 
nach Ausscheidung der äußeren Verwaltung, der Verteidigungs-, der 
Rechtspflege- und der Finanzverwaltung verbleibende innere Verwal-
tung sich betätigt. Die oberste Aufgabe des Staates, die Erhaltung und 
Förderung des Volkes im Rahmen der Völkergemeinschaft, spiegelt sich 
auch in den nach außen gerichteten Aufgaben der inneren Verwaltung 
wider: der Schutz der Volksgemeinschaft und der ihr Angehörenden 
sowie der in ihr vorhandenen Werte gegenüber drohenden Gefahren, 
d. h. die Erhaltung der Volksgemeinschaft mit ihren Angehörigen und 
des erreichten Kulturzustandes ist die eine- und die erste- Haupt-
aufgabe der öffentlichen Verwaltung, nämlich die Polizei im sachlichen 
Sinne (einschließlich der jetzt sogenannten Ordnungsverwaltung)l; die 
Förderung der Volksgemeinschaft und ihrer Angehörigen, insbesondere 
durch Schaffung neuer oder Erhöhung bestehender- in äußeren Ver-
anstaltungen sich verkörpernden- Werte, auf gesellschaftlichem, wirt-
schaftlichem und kulturliebem Gebiete einschließlich der Schaffung der 

1 Vgl. dazu auch Pr. OVG, Bd. 20, S. 408: "Die Grenze für polizeigemäßes 
Einschreiten ist darin zu finden, daß die Polizei ein Mehreres zum Schutze und 
zur Sicherheit ihrer Obhut anvertrauter Interessen nicht fordern kann, als daß 
die Zustände aufrechterhalten werden, die auf den einzelnen Gebieten tatsäch-
lich als die regelmäßigen, weil regelrechten, bestehen." 



1018 § 40. Die Tätigkeitsgebiete der öffentlichen Verwaltung 

Voraussetzungen für die Entfaltung der inneren, geistig-sittlichen Kul-
tur durch die Einzelpersönlichkeiten, ist die zweite Hauptaufgabe, 
die Wohlfahrts- und Kulturpflege (vgl. bereits oben § 1 Ziffer III). 
Neben der sog. Eingriffsverwaltung steht so die sog. Leistungsverwal-
tung oder "Daseinsvorsorge" (Forsthoff) i. w. S. einschließlich der un-
mittelbaren wirtschaftlichen Betätigung der Träger der öffentlichen 
Verwaltung selbst. Neben diesen beiden Haupttätigkeiten kommt noch 
in Betracht die Beschaffung der erforderlichen persönlichen Kräfte und 
sachlichen Mittel, um die Durchführung dieser Aufgaben zu ermöglichen, 
was aber bezüglich der Mittelbeschaffung vorwiegend Sache der be-
sonderen Finanzverwaltung ist. Neben jenen nach außen gerichteten 
beiden Haupttätigkeiten stehen dann noch die Verwaltungstätigkeiten, 
die sich sozusagen nach innen richten, nämlich sich aus der Einrichtung 
und dem Aufbau der Verwaltung ergeben: die innere Einrichtung und 
die Ordnung des inneren Betriebs der Verwaltung, soweit dies nicht durch 
Verfassung oder Gesetz geregelt ist, sowie die Dienst- und Fachaufsicht 
gegenüber den dienstlich unterstellten Behörden, Beamten, Angestellten 
und Arbeitern der Verwaltung: dahin gehört aber auch die Staats-
aufsicht gegenüber den dem Staate eingeordneten Selbstverwaltungs-
körperschaftentrotz ihres Gegensatzes zu der Fachaufsicht in Auftrags-
angelegenheiten oder sog. "Selbstverwaltungsangelegenheiten nach Wei-
sung". Sie ist nämlich gegenüber der allgemeinen Untertanenaufsicht mit 
Bezug auf den den Einzelnen überlassenen privaten eigenen Freiheits-
bereich besonders geartet, indem sie sich auf die Betätigung im Bereiche 
der vom Staate abgezweigten öffentlichen Selbstverwaltung als deren 
dem Staate zur Wahrung der Staats- und Rechtseinheit vorbehaltenes 
Rest- und Gegenstück bezieht, ungeachtet insbesondere des Rechts-
schutzes, der hier den Selbstverwaltungskörperschaften mit Bezug auf die 
Wahrung ihres Selbstverwaltungsbereichs in ähnlicher Weise gegenüber 
den Anordnungen und Verfügungen der Staatsaufsichtsbehörden zu-
steht wie den Einzelnen mit Bezug auf ihren Freiheitsbereich gegenüber 
den Staatsverwaltungsbehörden. Dabei sei noch besonders auf die Ein-
richtung der Dienststrafbarkeit der Willensträger der Selbstverwal-
tungskörperschaften mit Bezug auf die Einhaltung der ihnen gesetz-
lich obliegenden Pflichten hingewiesen. So stellt die Staatsaufsicht 
ein gewisses Zwischenglied zwischen der Dienst- und Fachaufsicht 
und der allgemeinen Untertanenaufsicht dar. Da hiervon schon in 
anderem Zusammenhange die Rede gewesen ist (vgl. o. 2. Buch), ist 
hierauf an dieser Stelle nicht mehr weiter einzugehen. Wegen der Hilfs-
einrichtungen und Hilfstätigkeiten, insbesondere der Beschaffung der 
persönlichen Kräfte und sachlichen Mittel zum Zwecke der Durchführung 
der öffentlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung; vgl. o. § 23 und 
u.4.Buch. 
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Jene beiden Hauptbetätigungsgebiete oder Hauptrichtungen der öffent-
lichen Verwaltung können nun bei der Verwaltung einzelner Zweige der 
inneren Verwaltung nebeneinander sich vorfinden. So gehört z. B. die 
Erhaltung der öffentlichen Straßen und Wasserstraßen in ihrem Bestande 
gegenüber äußeren Schädigungen, aber auch die Aufrechterhaltung der 
Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs auf ihnen 
zur Polizei. als sog. Straßen- oder Verkehrspolizei bzw. Wasser- und 
Schiffahrtspolizei, dagegen die Verbesserung alter und die Herstellung 
neuer öffentlicher Straßen und Wasserstraßen zum Bereiche der Wohl-
fahrts- und Kulturpflege; bei den öffentlichen Anstalten und Einrichtun-
gen im Bereiche der Wohlfahrts- und Kulturpflege kann neben dem 
damit beabsichtigten Gemeinschaftszwecke einhergehen die polizeiliche 
Abwehr von Gefahren mit Bezug auf ihren Bestand und ihre Betätigung. 
So kann z. B. auf dem Gebiete des Schulwesens die Pflicht der Kinder und 
Jugendlichen zum Besuche der Volks- und der Berufsschule erzwungen 
und hierbei die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen werden; bei den 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen und Wasserstraßen, Unter-
nehmen und Anstalten des Staates- z. T. auch von Privatpersonen-
findet sich so auch eine polizeiliche Tätigkeit, wie im besonderen (wie z. T. 
schon vorhin erwähnt) z. B. die Straßen-, Wasser- und Bahnpolizei. Überall 
muß eben neben der Förderung der Volksgemeinschaft und ihrer Ange-
hörigen unter Schaffung neuer Werte auch auf die Erhaltung und Siche·-
rung bestehender Werte und Einrichtungen der darauf gerichteten 
Tätigkeiten wie auch der Gemeinschaft und der Einzelnen Bedacht genom-
men werden. So geht also in den einzelnen Zweiggebieten der öffentlichen 
Verwaltung vielfach polizeiliche Tätigkeit einerseits und kultur- und 
wohlfahrtspflegerische Tätigkeit andererseits eng nebeneinander her, wie 
z. B. auf dem Gebiete des Gesundheitswesens, der Wirtschaft und des 
Verkehrs, wie des Straßenwesens, des Eisenbahnwesens, der Verwaltung 
von Land- und Forstwirtschaft, von Gewerbe und Handel usf.; z. T. ist 
auf bestimmten Gebieten zu einer ursprünglich allein vorhandenen 
unterdrückenden polizeilichen Tätigkeit im Laufe der Zeit eine vor-
beugende solche Tätigkeit und eine kultur- und wohlfahrtspflegerische 
Tätigkeit hinzugekommen, wie z. B. auf dem Gebiete des Bauwesens im 
Sinne der Verhütung der Verunstaltung der Landschaft oder von 
Natur- und Kunstdenkmälern und der Herbeiführung "anständiger Bau-
gestaltung" usw. Daneben gibJ es nun aber auch einzelne Verwaltungs-
zweige, die es ausschließlich mit Polizei zu tun haben, wie insbesondere die 
Sicherheitspolizei zur Abwehr von Gefahren für den Bestand der Ge-
meinschaft und der ihr Angehörigen und ihrer Ordnung, wie das 
Fremdenwesen, das Paßwesen, das Vereins- und Versammlungswesen 
usf.; auf der anderen Seite ist in gewissen Zweigen der Verwaltung die 
Wohlfahrts- und Kulturpflege ausschließlichoder ganz überwiegend vor-


